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Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der 
zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786). 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.08.2018 (GV NRW S. 421), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), 
in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) In der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 11.2016 
(GV. NRW. S. 934), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18.03.2021 (BGBl. I S. 540), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013
(BGBl. I S. 1274), in der zuletzt geänderten Fassung.

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.05.2017 
(BGBl. I S. 1440), in der zuletzt geänderten Fassung.
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HINWEISE

1. ARTENSCHUTZ
1.1 Gemäß § 39 (5) BNatSchG sind Gehölzrodungen nur außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten von 

Vögeln, d.h. nicht in der Zeit vom 01.03. - 30.09. durchzuführen.
Die Fällzeitenbeschränkung kann durch eine Kontrolle durch einen Fachgutachter maximal 10 Tage vor 
Baubeginn aufgehoben werden, wenn in den Gehölzen keine besetzten Brutplätze europäischer 
Vogelarten vorkommen. Das Begehungsergebnis ist der Unteren Landschaftsbehörde vorzulegen.

1.2 Darüber hinaus werden im Zuge der Planung weitere Maßnahmen empfohlen:
- Bei Neubauten ist Raum für gebäudebrütende bzw. -nutzende Tierarten zu schaffen.
- Schaffung von Nischen, Aufhängen von Nistkästen und Nisthilfen 
- Niedrige nach unten abstrahlende Beleuchtung mit Fledermausfreundlichen Beleuchtungsmitteln
- Beleuchtung an die zeitliche gewerbliche Aktivität anpassen

2. DENKMÄLER
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, 
Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) 
entdeckt werden. Die  Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde Lienen und dem LWL – 
Archäologie für Westfalen, Münster unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSCHG NRW).

3. ALTLASTEN
Altstandorte bzw. Altablagerungen sind aufgrund derzeitiger oder früherer Nutzungen im Plangebiet 
nicht bekannt und nicht zu vermuten.

4. KAMPFMITTEL
Ein Kampfmittelvorkommen kann ausgeschlossen werden

5. EINSICHTNAHME VON UNTERLAGEN
Soweit in textlichen Festsetzungen Bezug auf technische Regelwerke genommen wird – DIN-Normen 
(DIN 4109 & 45691), Gutachten VDI-Richtlinien anderer Art – können diese im Bauamt der Gemeinde 
Lienen, Rathaus, Hauptstraße 14 in 49536 Lienen innerhalb der Öffnungszeiten eingesehen werden.

AUFSTELLUNGSVERFAHREN

Die Darstellung der Grundstücksgrenzen stimmt mit dem Katasternachweis überein. 
Stand: __ . __ . ____
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung.

, den __ . __ . ____ 

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Lienen hat am 14.06.2021 gem. § 2 und § 2a 
des Baugesetzbuches beschlossen, diesen Bebauungsplan aufzustellen.
Dieser Beschluss ist am __ . __ . ____ ortsüblich bekannt gemacht worden.
Lienen, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Bauleitplanung hat am __ . __ . ____ 
gem. § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Lienen, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

C  Land NRW (2018)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

Gewerbegebiete, siehe textliche Festsetzungen Nr. 1, 2 und 3GE

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO

Grundflächenzahl0,8

Maximale Baukörperhöhe bezogen auf Oberkante Industriestraße, siehe textliche 
Festsetzung Nr. 4     

H max: 

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Baugrenze

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

FLÄCHE ZUR ANPFLANZUNG, PFLANZ- UND ERHALTUNGSBINDUNG gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB

Flächen zur Anpflanzung von bodenständigen Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen, siehe textliche Festsetzung Nr. 6

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem § 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen gem. § 16 (5) BauNVO

BESTANDSDARSTELLUNGEN UND HINWEISE

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Gebäude mit Hausnummer 

123

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

EIN- BZW. AUSFAHRTEN UND ANSCHLUS ANDERER FLÄCHEN AN DIE VERKEHRSFLÄCHEN
gem. § 9 (1) Nr. 4, 11 BauGB

Kanaldeckelhöhe in Meter über NHN

Flurgrenze

FlurnummerFlur 13

22

abweichende Bauweise, siehe textliche Festsetzung Nr. 5

Vorgeschlagene Grundstücksgrenze

a

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des BP 42 Dorfentlastungsstraße

Geplante Dorfentlastungsstraße

87.22

TEXT
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (4) BauNVO)

1.1 Das Gewerbegebiet wird nach Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen und 
Eigenschaften gegliedert und eingeschränkt.

Unzulässig sind Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsgrad, wie sie im Bebauungsplan 
entsprechend der Abstandsliste in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.10.2007, Ministerialblatt 
NRW 2007, 659) unter der lfd. Nr. (Anlage / Betriebsart) aufgeführt sind. Die unzulässigen Betriebsarten 
sind im entsprechenden Bereich des Plangebietes festgesetzt. Die Abstandsliste ist Anlage der 
Begründung.

Ausnahmsweise zulässig sind Betriebe und Anlagen des nächst größeren Abstandes der Abstandsliste, 
wenn die von ihnen ausgehenden Emissionen so begrenzt werden, dass sie die von den allgemein 
zulässigen Anlagen üblicherweise ausgehenden Emissionen nachweislich nicht überschreiten.

Im Plangebiet sind Anlagen und Betriebe, die einen Betriebsbereich im Sinne des § 3 (5a) BImSchG 
bilden, unzulässig. (Störfallbetriebe)

2 (gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (5) BauNVO)

2.1 Im Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe mit ortskernbedeutsamen Sortimenten entsprechend der 
„Lienener Liste”  ausgeschlossen (Grundlage: Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Gemeinde 
Lienen, März/November 2011)
Das sind: 
 
Zentrenrelevante Sortimente
Nahversorgungsrelevante Sortimente (ggf. zentrenrelevant)

- Nahrungs- und Genussmittel
- Getränke
- Pharmazeutika
- Reformwaren
- Drogerieartikel
- Schnittblumen
- Zeitungen, Zeitschriften

Sortimentsliste: zentrenrelevant

- Antiquariat
- Bekleidung
- Bettwaren
- Bettwäsche
- Bild- und Tonträger
- Bilderrahmen
- Bücher
- Bürobedarf, Papier, Schreibwaren
- Computer und Zubehör
- Eisenwaren, Beschläge
- Elektrokleingeräte
- Farben, Lacke
- Foto
- Gardinen
- Geschenkartikel
- Glas, Porzellan, Keramik
- Handarbeitsbedarf
- Haushaltswaren
- Heimtextilien
- Hörgeräte

2.2 Ausnahmsweise können zugelassen werden: Verkaufsstätten mit ortskernbedeutsamen Sortimenten 
von im Plangebiet ansässigen Produktions- oder Handwerksbetrieben. Der produzierende Anteil der 
gewerblichen Tätigkeit muss dabei deutlich überwiegen.

3 (gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO)

3.1 Im Gewerbegebiet sind die gem. § 8 (3) Nr. 2 und 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
(Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, sowie 
Vergnügungsstätten) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

4 (gem. § 9 (1) Nr. 1 u. (3) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO)

4.1 Die Baukörperhöhe wird im Gewerbegebiet mit maximal 16,0 m bzw. 11,00 m zugelassen. Bezugspunkt 
ist die Oberkante der Industriestraße (Kanaldeckelhöhe), wie sie in der Planzeichnung des 
Bebauungsplanes festgesetzt ist.

4.2 Eine Überschreitung der zulässigen Baukörperhöhen für technisch erforderliche, untergeordnete 
Bauteile (z.B. Schornsteine, Masten, technische Aufbauten für Aufzüge) kann ausnahmsweise gem. 
§ 16 (6) BauNVO um bis zu 2 m zugelassen werden. Die technische Erforderlichkeit ist im 
Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen.

5 BAUWEISE UND ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 22 (4)BauNVO)

5.1 Auf den Gewerbegebietsgrundstücken ist abweichende Bauweise festgesetzt. Eine 
produktionsbedingte bzw. betriebsbedingte Überschreitung der Gebäudelängen (der 
Betriebshallenlängen) von 50 m ist grundsätzlich zulässig, wobei die für eine offene Bauweise 
erforderlichen Grenzabstände gem. BauO NW einzuhalten sind.

6 FLÄCHEN ZUR ANPFLANZUNG UND / ODER MIT BINDUNGEN ZUM ERHALT VON BÄUMEN UND 
STRÄUCHERN 
(gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB)

6.1 Alle gemäß zeichnerischer oder textlicher Festsetzung zu bepflanzenden Flächen sind mit heimischen, 
standortgerechten Pflanzen und Gehölzen flächendeckend zu begrünen, zu pflegen und dauerhaft zu 
erhalten.

Der Rat der Gemeinde Lienen hat am__ . __ . ____ gem. § 10 des Baugesetzbuches diesen Bebauungsplan 
als Satzung beschlossen. 
Lienen, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.
Lienen, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss dieses Bebauungsplanes am __ . __ . ____  
ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist dieser Bebauungsplan in Kraft getreten.
Lienen, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die 
Bauleitplanung hat vom __ . __ . ____ bis__ . __ . ____ einschließlich gem. § 4 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches stattgefunden.
Lienen, den __ . __ . ____ 

 

................................
Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Lienen hat am__ . __ . ____ gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches 
beschlossen, diesen Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.
Lienen, den __ . __ . ____ 

 

................................
Bürgermeister
 

Dieser Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in 
der Zeit vom__ . __ . ____ bis__ . __ . ____ einschließlich zu jedermanns Einsicht  öffentlich 
ausgelegen.
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am__ . __ . ____ 
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 
4 Abs. 2 des Baugesetzbuches durchgeführt.
Lienen, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

- Kunstgewerbe, Bilder
- Lederwaren, Reisegepäck
- Leuchten
- Musikinstrumente
- Optik, Augenoptik
- Sanitätsbedarf
- Schuhe
- Spielwaren
- Sportartikel, -geräte
- Sportbekleidung
- Sportschuhe
- Telekommunikation und –zubehör
- Teppiche (Einzelware)
- Uhren, Schmuck
- Unterhaltungselektronik
- Wäsche, Miederwaren, Bademoden


